
 

Evangelische Lukasgemeinde Schutterwald   
Die Waide 2/1, 77746 Schutterwald 

  lukasgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de 

   0781 55 99 0      0781 68 95 1    www.lukas-og.de 
_______________________________________________________________________ 

Aktuelle Gebührenordnung  
der Evangelischen Lukasgemeinde Schutterwald 

Die folgenden Räume können einzeln oder in verschiedenen Kombinationen gemietet werden. Die Verfügbarkeit 
sowie eine Beschreibung der einzelnen Räume findet man auf der Website der Evangelischen Lukasgemeinde 
Schutterwald.   

Gebührenaufstellung 

                Sommerzeit (MESZ)         Winterzeit (MEZ) 
Kirchenraum, 89m2, barrierefreier Zugang      
    bis 2 Stunden          60,- EUR    75,- EUR 
    bis 4 Stunden        120,- EUR   150,- EUR 
    bis 8 Stunden         200,- EUR   250,- EUR 

Gemeindesaal, 38m2, barrierefreier Zugang  
    bis 2 Stunden          24,- EUR    30,- EUR 
    bis 4 Stunden          48,- EUR     60,- EUR 
    bis 8 Stunden          80,- EUR   100,- EUR 

Obergeschoss, 29m2 (incl. Teeküche und WC), kein barrierefreier Zugang (Treppe)  
    bis 2 Stunden          24,- EUR    30,- EUR 
    bis 4 Stunden          48,- EUR     60,- EUR 
    bis 8 Stunden          80,- EUR   100,- EUR 

Küchenbenutzung, 19m2, barrierefreier Zugang 
Für die Küchenbenutzung nur für Kaffeegeschirr und Gläser fällt eine Gebühr von 25,- EUR an.  
Werden Speisen geliefert oder gekocht fällt eine Gebühr von 50,- EUR an. 
Da die Küche nur über den Gemeindesaal zu betreten ist, besteht für Mieter des Kirchenraums und des 
Obergeschosses kein Anspruch auf die Küchennutzung, wenn gleichzeitig der Gemeindesaal durch andere Mieter 
bereits gebucht wurde. 

Für Wirtschaftsunternehmen bzw. auf Profit ausgelegte Organisationen wird ein Aufschlag von +50 % auf den 
Grundpreis erhoben. 

Die Vermietung wird für die Evangelische Lukasgemeinde erst bindend, wenn eine Anzahlung von 50% des 
Gesamtmietentgelts auf dem Konto der Evangelischen Lukasgemeinde eingegangen ist. Die Anzahlung ist binnen 
2 Wochen nach Erhalt der Terminzusage zu leisten.  

Werden beim abschließenden Kontrollgang Schäden festgestellt werden, sind diese zu begleichen. 
 

 

     ____________________________                                                     ____________________________________ 
     Andreas Bordne,                                                                                     Rebekka Swoboda-Ockenfuß, 
     Pfarrer                                                                                                       Vorsitzende des Ältestenkreises  

 
Stand: Juni 2024 


